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Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-

Westfalen vom 06.01.2020 bzgl. der 43. Änderung des Bebauungsplanes 

„Gartenstiege“ im Ortsteil Holtwick  

 

Anlage III zur SV IX/824  

 

Der Hinweis, dass die Bedenken des Landesbetrieb Straßen NRW zurückgenommen 

werden können, sofern die mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmten Planungen 

zum Ausbau des Gemeindewegs umgesetzt und dieser verkehrsgerecht ausgebaut wird, 

wird zur Kenntnis genommen.  

 

Der Anregung, die mit dem Landesbetrieb Straßen NRW abgestimmten Pläne zum Ausbau 

der Gemeindestraße in den Bebauungsplan aufzunehmen, wird gefolgt.  

 

Der Hinweis, dass zur Regelung der rechtlichen und technischen Einzelheiten für die 

Anbindung eine Verwaltungsvereinbarung zwischen der Gemeinde Rosendahl und dem 

Landesbetrieb Straßen NRW erforderlich ist, wird zur Kenntnis genommen.   

 

Die Anregung, die Planunterlagen zur Detailabstimmung rechtzeitig vor Bauausführung beim 

Landesbetrieb Straßen NRW einzureichen, wird zu gegebener Zeit berücksichtigt.  

 

Der Hinweis, dass voraussichtlich sämtliche Kosten für die Anbindung von der Gemeinde 

Rosendahl zu tragen sind, wird zur Kenntnis genommen.  

 

Die Anregungen werden berücksichtigt.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 


